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Durchquerung des Rechts 

Paradoxien einer Politik der Rechte 

Sabine Hark 

.ljesellschaften, die Sexualität nicht regulieren, gibt es nicht, 

weshalb alle Gesellschaften auch die Hoffnung produzieren, 

solchen Regulierungen entkommen zu können." 

Michel Foucault 

Eine glückliche Verbindung? 
Die Gay Games 1998 in Amsterdam wurden von einer ihrer Direktor Innen 

mit einem bemerkenswerten Statement eröffnet: Die Games seien nicht 

nur dazu da, stereotype Vorstellungen über Lesben und Schwule zu über­

winden; sie seien vor allem Ausdruck der glücklichen Verbindung von 

„uns" als Community mit dem Staat und dem Kapitalismus. Die Mission 
Gay Pride, das legte diese Rede nahe, war erfolgreich: Das liberale Projekt, 

aus jedem Menschen einen Besitzer von Rechten zu machen, scheint end­

lich auch für „uns" Realität zu werden. Vorbei sind die Zeiten der Scham 

und des Versteckens, der Gleichsetzung von Homosexualität mit Degene· 

ration, körperlicher Mißbildung und Schwäche, mit Dekadenz und aus­

schweifender Sexualität. 50 ooo Lesben und Schwule, heterosexuelle 

Sympathisantlnnen und Voyeur Innen auf dem „heiligen Grund von Ajax 

Amsterdam" können es bezeugen; Staat und Ökonomie haben uns ent­

deckt. 



Die Gay Games und die ihnen in dieser Rede gegebene Bedeutung sind 

ein Szenario, das die gegenwärtige Richtung der Politik von Lesben und 

Schwulen anzeigt: Es geht mehr als je zuvor darum, dafür zu streiten, daß 

die Abweichung von der heterosexuellen Norm kein Grund ist, uns von 

vollständiger bürgerlicher Teilhabe auszuschließen.Und in den westlichen 

Demokratien sieht es ja auch ganz danach aus, daß der Eintritt in die 

(noch) sozialstaarlich verfaßte Bürgergesellschaft gelingen könnte. Aller­

dings erfolgt dieser Eintritt historisch zu einem Zeitpunkt, an dem letzte­

re sich tendenziell vom - wenn auch immer nur partiell eingelösten - Pro­

jekt sozialer Verantwortung, gerechter Verteilung und der Ermöglichung 

politischer Partizipation verabschiedet, an dem eine ökonomische Kon­

zeption von Bürgerschaft an Bedeutung gewinnt, an dem staatliche 

Machttechniken radikal reorganisiert und politische und soziale Bürgerin­

nenrechte zunehmend ausgehöhlt werden. 

Politische Diskurse sowohl im nationalen Rahmen als auch auf EU­

Ebene haben in den vergangenen Jahren verstärkt eine deutsche, aber auch 

eine europäische Identität durch die Konstruktion ethnisierter bzw. rassi­

sierrer Fremder geschaffen. Daneben gewinnen Diskurse, die Bürger als 

vorrangig ökonomischen Status verstehen - Stichwort: freier Zugang zum 

Markt - an Bedeutung. Diese Diskurse einer ökonomischen und rassi­

sierten Konstruktion von Bürger konvergieren dabei derart, daß entlang 

eines Prozesses von racia/ othering auf der einen und der Konstruktion eines 

maskulinen, ökonomisch aktiven und selbständig am Markt teilnehmen­

den Bürgers auf der anderen Seite neue Grenzen zwischen „innen" und 

,,außen", z.B. zwischen EU-Bürgerinnen und Nicht-EU-Bürgerinnen, 

gezogen werden. Grenzen also, die auch lesbische und schwule Identitäten 

sowie die Horizonte lesbisch-schwuler Rechtspolitiken konfigurieren. 

Nun ist es nur schwer möglich zu prognostizieren, welche Effekte die 

lesbisch-schwule Forderung nach Inklusion haben wird. Denn politische 

Prozesse verlaufen widersprüchlich und produzieren Unvorhergesehenes. 

Wenn jedoch jedes politische Gemeinwesen begrenzt ist, wenn Bürger 
historisch niemals jede und jeden meinte, dann muß gefragt werden, wie 

Lesben und Schwule ihre Forderung nach Einschluß formulieren, und wie 

Wir mit der ausschließenden Macht umgehen, die jeder Formierung eines 

,,wir" innewohnt: Wie reguliert Bürgerschaft entlang vergeschlechtlichter, 

rassisierrer und ökonomisch organisierter Linien Teilhabe, d.h., für wen ist 

Schutz im und durch das Recht garantiert, wem wird er vorenthalten? Auf 
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welche Diskurse greifen wir im Kontext der skizzierten Formierungen 

nationaler bzw. europäischer Identität gegen ein rassistisch markiertes 

und ökonomisch deprivilegiertes „anderes" zurück? Wer qualifiziert dazu, 

Rechtsansprüche zu formulieren? Tragen die rechtspolitischen Artikula­

tionen von Lesben und Schwulen womöglich zur Verstärkung bestimmter 

Grenzziehungen zwischen respektablen und weniger respektablen, zwi­

schen ökonomisch potenten und dauerhaft überflüssigen Mitgliedern der 

Gesellschaft, zwischen the west and the rest bei? 

Die Macht von Rechtsdiskursen liegt jedoch gerade in der Aufrufung 

universalistischer Horizonte. Es gibt keine dem Recht innewohnenden 

Beschränkungen, wer Rechtsforderungen erheben kann. Die Formulierung 

von Rechtsansprüchen ist mithin ein Mittel, die Frage, wer dazugehört, 

immer wieder zu stellen, die Legitimität anzuzweifeln, mit der der Staat 

selbst Fremde seines eigenen Rechts produziert, und die Grenzen des poli­

tischen Gemeinwesens zu erweitern. 

Recht bewegt sich also in einer Spannung zwischen universalistisch for­

muliertem, egalitär und inklusiv wirkendem Anspruch einerseits und hier­

archisierend-exkludierende~ Wirkung andererseits. Im Zentrum meiner 

Überlegungen steht diese Paradoxie einer Politik der Erkämpfung gleicher 

Rechte. Vor dem Hintergrund der doppelten Funktion des Rechts einzu­

schließen und auszugrenzen, zu schürzen und zu disziplinieren - möchte 

ich fragen, wie diese doppelte Funktion des Rechts in den gegenwärtigen 

Artikulationen lesbisch-schwuler Rechtspolitik bedacht werden kann. 

Historisch traten Rechte in der Modeme auf als Vehikel der Emanzipa­

tion und als Mittel der Privilegierung der Bourgeoisie innerhalb eines 

Diskurses formaler Gleichheit und universeller Bürgerinnenschaft. Von 

Anfang an hatten Rechte also zwei Gesichter: Schutz gegenüber Macht­

willkür und Modus der Sicherung und Naturalisierung dominanter sozia­

ler Mächte. In diesem Paradox bewegt sich jede Forderung nach Partizipa­

tion an Rechten - und dieses Paradox muß deshalb in emanzipatorischen 

Rechtspolitiken reflektiert werden. 

Rechte: Motive, Problematiken, Politiken 
Fragen wir zunächst nach den Motiven der gegenwärtig von Schwulen und 

Lesben formulierten Rechtspolitik. Was wollen wir? Im Grunde etwas sehr 

einfaches: Daß alle, unbehelligt von äußerem Zwang, ihr Leben gemäß 

ihren eigenen Vorstellungen leben können. Wir wollen gesellschaftliche 
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Anerkennung, und das nicht nur im zivilen Leben, sondern auch von den 

gesellschaftlichen Institutionen. Kurzum, wir wollen, wie es der israelische 

Philosoph Avishai Margalit (1997) formulierte, eine „anständige Gesell­

schaft", die uns, als ihre Mitglieder, nicht demütigt und entwürdigt. 

Nun sind diese Motive selbst sicherlich unumstritten. Aber die Wege, 

diese Ziele zu erreichen, schon eher. Denn zunächst sind ja verschiedene 

Wege denkbar. Politik als ergebnisoffenes, ständiges Ringen um die Ein­

richtung einer gerechten Gese!lschaft ist der eine Weg. Die Teilhabe an 

bereits etablierten Bürgerlnnenrechten, deren Inhalt die Sicherung eines 

wiirdevollen Lebens ist, ein anderer. Die Stärke des politischen Weges, sei~ 

ne größere Offenheit im Hinblick auf Beteiligung und zukünftige Anfecht­

~arkeit, offenbart zugleich seine größte Schwäche. Denn politisch erzielte 

Ubereinkünfte, etwa die, daß eine Gesellschaft allen ihren Mitgliedern die 

Chance eines „guten Lebens" bieten muß, sind zerbrechlich; ihre Stabilität 

i5t abhängig davon, daß sie durch politisches Handeln immer wieder 
bekräftigt wird. 

Irn Unterschied dazu scheinen Rechte verläßlicher zu sein. Was gesetz­

tes Recht ist, gilt für alle und für eine lange Zeit, so zumindest der 

Anspruch. Das universalistische Idiom des Rechts aber verdeckt, was die 

Schwäche des Rechts ausmacht: Es suggeriert, daß Recht uns per se schüt­

zen wird, daß es per se das Geländer ist, das gefährdeten Leben Halt gibt. 

Recht verdunkelt mithin gewissermaßen sein zweites Gesicht, nämlich 

Modus der Sicherung hegemonialer Mächte zu sein. Zudem ist nahege­

~egt, daß im Recht festgelegt werden kann, was nur im alltäglichen Leben, 

irn politischen Handeln und in der gesellschaftlichen Praxis realisiert wer­

den kann: daß alle ein Recht darauf haben, anständig behandelt und von 

den staatlichen Institutionen nicht g_edemütigt zu werden. 

Vor diesem Hintergrund verfolgen meine Ausführungen im wesent­

lichen zwei Ziele: Zum einen sollen Rechte als Problematik verhandelt wer­

den. Rechte haben keine ihnen genuin innewohnende Bedeutung, keine 

angeborene Fähigkeit, demokratische Ideale zu befördern oder zu behin­

d~m. Als Teil widersprüchlicher gesellschaftlicher Praktiken und Verhält­

nisse produzieren sie unintendierte Nebenfolgen wie die Verfestigung von 
1dentitäten; sie zeitigen paradoxe Effekte, indem sie z.B. nicht nur die 

Macht des Staates zu schützen, sondern auch seine Macht zu regulieren 

ausweiten. Und sie sind in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt: nicht alle 

rnenschlichen Belange sollen und können verrechtlicht werden. Die Pro-
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blematisierung von Recht soll darüber hinaus dazu dienen, Rechtspolitik 

als ein Fall politischen Handelns unter anderen sichtbar zu machen. Ich 

möchte also Alternativen aufzeigen. Alternativen, die nicht als Ersetzung 

einer Politik der Rechte gedacht sind, sondern als ihre notwendige Ergän­

zung und ihr ständiges Korrektiv. Denn es kann nicht nur eine Politik 

geben. Jegliche Form politischen Handelns ist in seinen Möglichkeiten 

begrenzt. Diese Begrenztheit aufzuzeigen, ist Teil demokratischer Politik. 

Nur wenn wir anerkennen, daß Rechte eingewoben sind in konkrete Herr­

schaftstexturen, die sie zugleich immer wieder auch naturalisieren, können 

wir den Platz von Rechtspolitik in unseren politischen Kämpfen genauer 

bestimmen. Rechte können ihre Kraft als Geländer nur dann entfalten, 

wenn wir politisch nicht nur für ihr demokratisches „Innenleben", son• 

dern gleichzeitig für ein Gemeinwesen streiten, das Räume für differentes 

Sein schafft; Räume, in denen wir die uns auch durch Rechte aufgezwunge· 

nen Formen von Sein immer wieder in Frage stellen können. 

Ziel meiner Ausführungen ist es nicht, Rechtspolitik zu verwerfen. Denn 

demokratisch erzeugte und legi!imierte Rechte ermöglichen die für unsere 

Gesellschaften unabdingbare Solidarität unter Fremden (Brunkhorst 1996); 
sie garantieren die Chance, selbstbestimmt und ohne Willkür den eigenen 

Lebensweg zu gestalten - und das ist ein Recht, das Vorrang z.B. vor der 

Verteidigung einer bestimmten hegemonial gewordenen heteronormati· 

ven Moral haben muß. Aber weil das Recht zu Schließungen neigt, weil es 

indifferent ist gegenüber den Hegemonien, die es regieren, weil es in sei­

ner Janusköpfigkeit nicht nur schützt, sondern zugleich die Macht, die es 

bannen soll, präsent hält, muß das Recht und die Rechtspolitik unablässig 

fragend durchquert werden. 

Ich plädiere also nicht gegen Bürgerinnenschaft für Lesben, Schwule 

und transgeschlechtlich lebende Menschen, denn ein rechtloser Zustand 

ist ein gnadenloser und unbarmherziger Zustand der Willkür, der Enteig­

nung und Abhängigkeit. Doch Rechte, die immer Resultate sozialer und 

politischer Kämpfe sind, müssen auf die in sie eingegangenen Normen, 

wie Vollbeschäftigung, Kleinfamilie,Alleinernährer-Ehe, Dominanz hetero­

sexueller Beziehungen, sowie auf die in ihnen artikulierten Strukturen 

sozialer Ungleichheit und politischer Desintegration befragt werden. Sie 

müssen darauthin befragt werden, ob sie die Aufgabe, Gleichheit und 

Gerechtigkeit für verschiedene zu schaffen, überhaupt leisten können, 

unter welchen Bedingungen sie existierende soziale Verhältnisse bestäti-



gen, maskieren oder effektiv konfrontieren und verändern. Sie müssen auf 

ihre Macht hin befragt werden, neue Identitäten zu schaffen (z.B. Lesben 

und Schwule als diskrete Minderheit zu entwerfen, die ein bestimmtes 

Merkmal, sexuelle Orientierung, teilt) und neue Grenzen zu ziehen - zwi­

schen sinnhaften Existenzen, also solchen, denen Rechte „zustehen", und 

nicht-sinnhaften Existenzen, also solchen, denen Rechte „zu Recht" ver­

weigert werden. 

Welche Rechtsforderungen werden nun von Lesben und Schwulen 

überhaupt erhoben, und was sind die historischen Voraussetzungen, die es 

ermöglichten, daß lesbisch-schwule Politik als Rechtspolitik artikuliert 

werden konnte? 

Welche Rechte? 
In den vergangenen zehn Jahren sind in der westlichen Welt rechtspoliti­

sche Kämpfe zu einem bedeutenden Mittel geworden, die Idee der Gleich­

heit auch für Lesben, Schwule, Bisexuelle und transgeschlechtlich lebende 

Menschen durchzusetzen. Rechte fungieren in diesen Kämpfen als macht­

volle Insignien, sie sind, so die weithin geteilte Einschätzung, das Gelän­

der, das gefährdeten Leben Halt gibt. Rechte symbolisieren den Eintritt in 

und die Zugehörigkeit zur Gesellschaft: Politische Partizipation, legitime 

Mitgliedschaft in der Gesellschaft, körperliche, sexuelle und emotionale 

Integrität, sozialer Respekt, Legitimität als Handelnde, Geschäftsfähig­

keit, Autonomie, Privatheit und Sichtbarkeit sind rechtsförmig organi­

siert. Worum es in diesen Kämpfen geht, ist mithin ebenso einsichtig und 

schlicht wie bewegend: tobe coded human (Ross 1990). 

Die Rechtsforderungen berühren im wesentlichen drei Felder des 

Rechts: Zunächst geht es in etlichen St,.aaten der Welt noch immer um die 

Forderung nach Entkriminalisierung von lesbischen und schwulen Lebens­

weisen sowie konsensueller sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen 

des gleichen Geschlechts (z.B. die Abschaffung der in fast zwanzig 

Bundesstaaten der USA geltenden „Sodomiegesetze", die Anal- bzw. Oral­

sex unter Strafe stellen, oder des Sexual OjfenceActs in England, der homo­

sexuellen Sex illegalisiert, sofern mehr als zwei Personen - auch im priva­

ten Raum - anwesend sind).
1 

Ein zweites Feld ist die Forderung nachAntidiskriminierungsregelungen 
bzw. nach Einschluß in bestehende Antidiskriminierungsgesetze. Das 

beinhaltet z.B. Schutz vor Diskriminierung in den Bereichen Wohnen, 
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Arbeit, Bildung und Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Im Kern geht 

es hier darum, daß der Staat als diejenige Instanz angerufen wird, die 

Individuen im gesellschaftlichen, beruflichen und ökonomischen Leben 

daran hindern soll, ihre Vorurteile in diskriminierende Handlungen 

umzusetzen. Der Staat wird also in der Rolle eines „zivilen Schildes" 

angerufen, der sich schützend zwischen Homo- und Transphobe und 

Lesben, Schwule, Bisexuelle und transgeschlechtlich lebende Menschen 

stellt. 

Und schließlich richten sich die Forderungen auf die rechtliche Anerken­

nung und Absicherung des ethischen und sozialen Status lesbischer und 

schwuler Beziehungen und Familien. D.h., das Recht zu heiraten, die Aus­

dehnung von Krankenversicherungsschutz auf die Partnerin, Rechte zu 

adoptieren usw. Der Staat wird hier figuriert als Agent der Ermöglichung 

der privaten Bestrebungen und Bedürfnisse lesbischer und schwuler Bür­

gerinnen. Ultimativ geht es um die moralische Legitimität und ethische 

Validität lesbischer und schwuler Lebensweisen. 

Mit diesen Rechtsforderungen sind aber auch politische Hoffnungen 

verbunden, die wiederum an 'das symbolische Kapital des Rechts geknüpft 

sind: Gesetze verleihen Selbstwert und signalisieren Souveränität als Bür­

ger Innen und Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Sie bedeuten darüber hin­

aus einer konservativen, homophoben Mehrheit, daß die Diskriminierung 

von Lesben und Schwulen, von Bisexuellen und transgeschlechtlich leben­

den Menschen nicht legitim ist. Und Gesetze sollen diejenigen, die von 

der heterosexuellen und zweigeschlechtlichen Norm abweichen, darin 

unterstützen, sich öffentlich zu bekennen, da ihnen staatlicher Schutz garan­

tiert ist. 

Formuliert werden die Rechtsansprüche meist vor dem Hintergrund der 

Artikel 22 und 29 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, die 

jedem das Recht auf soziale Sicherheit sowie staatliche wie internationale 

Unterstützung bei der Verwirklichung seiner Würde und der freien Entfal­

tung seiner Persönlichkeit zubilligt. Dem liegt die ethische Annahme 

zugrunde, daß Sexualität zentral ist für das menschliche Wohlergehen und 

es daher sozial ermöglicht werden muß, Sexualität und Intimität zu leben. 

Wenn daher gilt, daß Sexualität eine zentrale Rolle in der persönlichen 

Definition des „guten Lebens" spielt, dann muß das Prinzip demokrati­

scher Gleichheit auch daran gemessen werden, inwieweit Lesben, Schwu­

le und transgeschlechtlich lebende Menschen die Chance haben, ihre Vor-
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stellung eines „guten Lebens" zu realisieren, inwieweit es ihnen also mög­

lich ist, moralisch autonom zu handeln.Und das vor allem in einer hetero­

normativen Kultur, die die Realisierung lesbischer und schwuler Leben mit 

Hilfe heteronormativer moralischer Standards systematisch behindert. 

Eine konstitutionelle Moralität muß daher den Vorrang der Freiheit der 

einzelnen in moralischen und ethischen Angelegenheiten anerkennen. 

Einschränkungen dieser Autonomie können nicht mit dem Recht der 

Mehrheit auf ihre Moral eingeschränkt werden, sondern nur aufgrund des 

Anspruchs, daß alle das Recht haben, diese Autonomie in moralischen und 

ethischen Fragen auszuüben. Es muß der Grundsatz gelten, daß niemand, 

ohne daß wirklich zwingende Gründe vorliegen, es hinnehmen muß, daß 

der Staat oder Dritte die eigenen Identitäts- und Lebensentwürfe verletzt 

oder sich in diese einmischt. Zwingende Gründe in diesem Sinne können 

nur die Rechte auf Autonomie und Freiheit anderer sein, nicht aber als uni­

versell geltend unterstellte moralische Vorstellungen. Ein solches Recht 

bezieht sich folglich nicht nur auf Meinungen, Überzeugungen und Glau­

ben, sondern vor allem auf das Handeln der Individuen und auf die aus 

dem Handeln entstehenden Beziehungen und Institutionen (vgl. hierzu 

auch Kaplan 1997). 

Die hinter den konkreten Rechtsforderungen stehenden Entkriminali­

sierungs-, Antidiskriminierungs- und schließlich Anerkennungs- bzw. 

Inklusionsstrategien lassen sich zwei der drei bekannten Rechtssphären -

bürgerliche Freiheitsrechte, politische Partizipation, soziale Rechte -

zuordnen und haben folglich ganz unterschiedliche Stoßrichtungen: Ent­

kriminalisierung und Inklusionsrechte sind bürgerliche Freiheitsrechte, 

Schutz vor Diskriminierung ist ein soziales Recht. Während Entkrimina­

lisierung als antiinstitutionalistische _§trategie zunächst darauf setzt, vom 

Staat unbehelligt zu leben, zielt z.B. die inklusionistische Forderung nach 

Anerkennung gleichgeschlechtlicher Zweierbeziehungen dagegen letztlich 

auf die bestätigende Vertiefung bestehender Institutionen. Sie legt fest, 

Was gut ist, nämlich das schon Bestehende und fordert den nachholenden 

Einschluß in dieses. In der Fokussierung auf Anerkennung von Paaren ist 

unterstellt, daß unsere Vorstellungen vom guten Leben sich decken mit 

den bereits etablierten und normativ abgesicherten Vorstellungen. Es ist, 

Wenn man so will, die Heteronormalisierung der Homosexualität. Und 

schließlich setzt die Forderung nach gesetzlichem Schutz vor Diskrimi­

nierung gewissermaßen auf den pädagogischen Zeigefinger des Gesetzes: 
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Die „guten" Gesetze sollen die Individuen in der Gesellschaft zivilgesell• 

schafrlich erziehen und mahnen. 

Soziokulturell-historischer Kontext 
Welches sind nun die historischen Umstände, 4ie die Artikulation des 

Rechtes auf Inklusion und Schutz vor Diskriminierung ermöglichten? 

Voraussetzungen dafür, daß die Forderung nach positivem Recht über· 

haupt artikuliert werden kann, sind die Entpathologisierung und die Ent· 

kriminalisierung von Homosexualität auf der einen und die durch die 

sozialen Bewegungen von Lesben und Schwulen entstandenen sozialen 

Strukturen und kulturellen Netzwerke auf der anderen Seite. Erst wenn 

Homosexualität nicht länger personifiziertes kriminelles Unrecht 

(Schwule) bzw. ein letztlich unimelligibles Phänomen (Lesben) darstellt, 

werden die universal proklamierten Werte der Freiheit und Gleichheit und 

der partikulare Ausschluß einiger aus diesen Werten zu einem politisch 

artikulierbaren Widerspruch (vgl. auch Dreyer 1997). Gesellschaften, 

denen Freiheit und Gleichheit als Werthorizonte so intrinsisch sind wie 

unseren, provozieren diesen Widerspruch also geradezu. Und der univer· 

salistische Diskurs der Rechte hat wie nicht zuletzt besonders die mehr 

als zweihundertjährige Geschichte feministischer Kämpfe gezeigt hat in 
der Geschichte moderner Demokratien immer wieder die Sprache bereit· 

gestellt, um die verschiedenen Formen von Ungleichheit zu artikulieren 

und als illegitim anzuprangern (vgl. etwa Gerhard 1999). 
Die Entwicklung lesbischer und schwuler Rechtsbewegungen resultiert 

also sowohl aus der Entwicklung einer tendenziell selbstbestimmten 

Identität als auch aus dem politisch skandalisierten Ausschluß aus dem 

Gemeinwesen. Sie sind ein Ergebnis des politischen Aktivismus von femi­

nistischen, lesbischen und schwulen Bewegungen, die auf Transgression 
bestehender Verhältnisse und den Umsturz sexueller Identitäten setzten, 

deren womöglich unintendierter Effekt jedoch die quasi-ethnische Verfe­

stigung lesbischer und schwuler Identitäten war (vgl. hierzu auch Stein in 

diesem Band). Was vielerorts als universalistische Befreiungsbewegung 

.: begann, entwickelte sich tendenziell zu partikularistischen Gemeinschaf­

ten, die dafür kämpfen, einen Minderheitenstatus zu artikulieren und in 

bestehende Institutionen - die Ehe und das Militär - eingeschlossen zu 

werden. Allerdings, wie Alan Sinfield (1998) argumentiert, .,ist es nicht so, 

daß bereits existierende Kategorien von Schwulen und Lesben hervortra-



ten, um ihre Rechte zu reklamieren, sondern daß wir innerhalb der Termi­

ni eines ,Ethnizitäts- und-Rechts'-Diskurses als schwul bzw. lesbisch kon­

stituiert wurden" (19, eigene Übersetzung). Die Dominanz dieses Modells 

sei dabei nicht zufällig, worauf auch Cindy Patron (1993) hinweist: ,.Dieje­

nigen, die eine post-Stonewall-Identität annehmen, sind genötigt, in einer 

Art und Weise zu handeln, die sie als Subjekte eines Bürgerrechtsdiskurses 

konstituieren." (173f, eigene Übersetzung) 

Paradoxien einer Politik der Rechte 
Welches sind nun die Paradoxien von Rechtspolitik? Eine erste Paradoxie 

klang bereits im einleitenden Szenario der Gay Games an. Die in diesem 

Szenario skizzierten ökonomischen, rechtlichen und staatlichen Transfor­

mationen - Verabschiedung des Projekts sozialer Verantwortung, gerech­

ter Verteilung und der Ermöglichung politischer Partizipation, Stärkung 

einer ökonomischen Konzeption von Bürgerschaft, radikale Reorganisa­

tion staatlicher Machttechniken, Aushöhlung politischer und sozialer Bür­

gerlnnenrechte könnten unter Umständen dazu führen, daß das Modell 

von Recht, in das wir Einlaß begehren, gleichsam unter der Hand längst 

historisch überholt und marktkonform reformuliert ist. Hintergrund für 

diese These ist die Diagnose der zunehmenden Emanzipation des Kapitals 

von Arbeit, die zugleich die Emanzipation des Staates von Legitimation 

(sozialstaatliche Integration) ermöglicht (vgl. hierzu insbesondere Bau­

man 1995, 1999). War es demzufolge die Aufgabe des Wohlfahrtsstaates, 

menschliche Arbeit immer wieder in die Warenform zu pressen, so soll er 

heure die „besten" Bedingungen im Zugang zum Markt sowohl für rrans­

nationale Unternehmen als auch für die als Konsumentlnnen gedachten 

Bürgerinnen schaffen. Davon ausgeJ:iend skizziert Bauman zwei Mecha­

nismen der gesellschaftlichen Integration: Verführung und Repression. 

Integration funktioniert, so Bauman, gegenwärtig wesentlich über ¼r­

fiihrimg zum Konsum. Die gesellschaftlichen Subjekte werden als Konsu­
rnentlnnen konstituiert und reproduziert; ihre Rationalität bemißt sich an 

der Fähigkeit, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. 

Die Konstitution der Gesellschaftsmitglieder als Konsumentinnen 

schließt allerdings nicht zwingend die Notwendigkeit ein, sie auch als 

soziale und politische Biirgerlnnen zu reproduzieren, ja das könnte letztlich 

sogar kontraproduktiv sein. Denn zentrales Instrument der Systemrepro­

duktion ist die Schaffung von Bedürfnissen, die über den Markt erfüllt 
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werden sollen. Der systemische Bedarf an politischer Demokratie wird 

dadurch stetig unterhöhlt, da moderne Gesellschaften durchaus in der 

Lage sind, sich „erfolgreich" ohne Politik zu reproduzieren. 

Der Verführung entgegengesetzt ist der Mechanismus der disziplinieren­
den Repression. Sie wird zum maßgeblichen Instrument der Unterwerfung 

für den „Rand" der Gesellschaft, der nicht vom Markt abhängig gemacht 

werden kann, für die „Nichtkonsumentinnen", jene, die auf überleben 

reduziert sind, und mit denen - aufgrund mangelnder Kaufkraft - kein 

Gewinn gemacht werden kann.2 Der Staat und seine Bürolhatie konzen­
triert sich auf den Teil der Bevölkerung, der nicht durch die Mechanismen 

der Verführung reglementiert werden kann. Staatliche Macht transformiert 

sich: Statt durch Zentralisierung operiert sie durch Deregulation und Pri­

vatisierung, durch Segregierung und die Schaffung immer neuer „über­

flüssiger Populationen" (Arendt 1955) . 

.,Recht und Gesetz" wird zum Synonym für eine Politik, die das Nega­
tiv zum Verschwinden des öffentlichen Sektors, zur marktorientierten 

„Verschlankung" des Staate!;. darstellt. ,,Recht und Gesetz", von seinen 

modernen Anfängen an nicht nur ein Mittel der Befähigung und Emanzi­

pation, ,,Dasein der Freiheit" (Hegel), sondern auch ein Regime der diszi­

plinierenden Regulation, fällt womöglich zunehmend auseinander: Rech­

te, die die Verwirklichung privater Freiheit (zum Konsum) ermöglichen für 

diejenigen, die „marktförmig" sind, auf der einen und disziplinierende 

Gesetze für sogenannte überflüssige Populationen auf der anderen Seite. 

Was heißt das für das „Begehren'' von Lesben und Schwulen nach 

Recht? In einer Situation der zunehmenden Beherrschung der Gesell­

schaft durch den Markt und seine Akteure ist es um so dringlicher, Kon­

zepte von Bürgerinnenschaft zu entwerfen, die die Dimensionen politischer 
Partizipations- und sozialer Rechte nicht vernächlässigen. Denn, wie Jür­
gen Habermas (1998) argumentiert, ,,Rechte können nur in dem Maße zu 

einer privatautonomen Lebensgestaltung ermächtigen, wie sie zugleich 

eine gleichberechtigte Teilnahme an der Praxis staatsbürgerlicher Selbst­

bestimmung ermöglichen, weil nur die Betroffenen selbst die jeweils ,rele­

vanten Hinsichten' von Gleichheit und Ungleichheit klären können" 

(106). Und darüber hinaus bedarf es sozialer Rechte, da diese die Voraus­

setzung sind, um politische Rechte überhaupt wahrnehmen zu können. 

Wenn nun Lesben und Schwule den Einschluß in bestehende Konzepte 

von Bürgerlnnenschaft fordern, muß gefragt werden, wie Bürgerinnenschaft 



jeweils gedacht ist. Beschreibt Baumans Szenario, in dem bürgerliche Frei­

heitsrechte zunehmend als Konsumrechte reformuliert werden, tatsäch­

lich eine mögliche gesellschaftliche Entwicklung, müssen wir uns fragen, 

ob wir womöglich etwas erstreiten, das wir nicht haben wollten. Bisher 

liegt der Schwerpunkt lesbisch-schwuler Rechtsforderungen auf den bür­

gerlichen Freiheitsrechten. Diese können aber ihre Wirkung nur im Ver­

bund mit politischen und sozialen Rechten entfalten. Fordern wir nun 

Freiheitsrechte isoliert, ohne gleichzeitig für soziale Rechte und den Erhalt 

und die Ausweitung politischer Partizipationsrechte zu kämpfen, könnte 

das zu neuen Spaltungen sowohl innerhalb lesbischer und schwuler Com­

rnunities als auch gesamtgesellschaftlich führen. Mehr noch: Verlieren wir 

aus dem Blick, daß auf anderen gesellschaftlichen Feldern und für margi­

nalisierte Gruppen wie Flüchtlinge diese Freiheitsrechte radikal einge­

schränkt sind, könnten wir u.U. mit unserer Forderung nach Einschluß 

eine Politik legitimieren, die andernorts massiv neue Ausschlüsse produ­

ziert. Effekt einer solch isolierten rechtspolitischen Strategie, die die staat­

liche Reformulierung von Freiheitsrechten nicht in den Blick nimmt, wäre 

also womöglich die Inkorporierung konsumstarker Schwulen und Lesben, 

die den „richtigen" Paß besitzen, und eine Stärkung des ökonomischen 

Modells von Bürgerinnenschaft, nicht aber eine Politik, die gesamtgesell­

schaftlich auf Antirepression zielt. 

Eine zweite Paradoxie einer Politik der Rechte hat mit dem zu tun, was 

rnan die ,machtvolle Produktivität des Rechts' nennen kann (vgl. hierzu 

insbesondere Brown 1995). Gemeinhin gehen wir davon aus, daß das 

Recht gleichsam neutral ist, ein Mittel der Repräsentation berechtigter 

Anliegen. Wie aber Foucault gezeigt hat, wirkt Macht nicht (primär) 

repressiv, sie unterdrückt nicht etwas.das ihrvorgängig ist, sondern bringt 

durch eine Vielzahl regulierender Verfahren und Diskurse die Subjekte als 

unterworfene Subjekte allererst hervor. Und Recht ist einer der Diskurse, 

d_ie uns als unterworfene Subjekte konstituieren. Recht ist eben nicht nur 

ein Medium „für sich", ein Mittel der Menschen, den Staat zu verändern, 

sondern auch ein Medium „an sich", ein Mittel staatlicher Apparate, die 

Menschen zu kontrollieren. Es gibt also keine Subjekte, die „vor dem 

Gesetz" stehen, darauf wartend, daß ihnen Einlaß gewährt wird - erst im 

M_oment des Eintritts werden wir zu passend gemachten Rechtssubjekten. 

Dieses Passend-Machen bedeutet z.B., daß wir unsere Forderungen in eine 

politisch-kulturell sinnmachende Form bringen müssen. Recht mag zwar 
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intern durchaus flexibel sein und Einzelfälle kennen. Um aber ins Recht zu 

kommen, muß man sich zunächst auf das beziehen, was bereits als sinn­

voll anerkannt ist. Denn das Gesetz als Wahrheits- und Wissensregime 

erlaubt nur bestimmte Diskurse und schließt andere aus. Nicht jedes Spre­

chen qualifiziert „vor dem Gesetz" als intelligibles rechtliches Sprechen, 

nicht jede Konstruktion von Homosexualität ist eine rechts taugliche Kon­

struktion. Daher muß die produktive und regulierende Seite von Rechts­

diskursen in den Rechtspolitiken von Lesben und Schwulen kontinuier­

lich reflektiert werden, um Schließungen, wer aufgerufen wird und wer 

nicht, und Fixierungen von Identität zugänglich machen zu können. Die 

Frage, welche lesbischen und schwulen Subjekte durch Rechtsansprüche 

konstruiert werden, und welche Kräfte die Chance haben, diese rechts för­

migen Subjektkonstruktionen zu produzieren, muß daher kontinuier­

licher Teil der Artikulation von Rechtsansprüchen sein. Das hieße z.B., 

stärker darüber nachzudenken, wie politische Partizipationsprozesse 

innerhalb lesbisch-schwuler Bewegungen organisiert werden können. 

Ganz schlicht geht es darum, den Prozeß der Formulierung von Rechtsfor­

derungen so offen zu gestalten, daß alle „die jeweils ,relevanten Hinsich­

ten' von Gleichheit und Ungleichheit klären können" (Habermas). 

Die Konstruktion einer Klasse von Homosexuellen mit berechtigten 

Rechtsansprüchen hat darüber hinaus als seine stillschweigende Voraus­

setzung die Annahme, daß es eine stabile und nicht zu hinterfragende 

Klasse von Heterosexuellen gibt - eine Klasse, nach deren Rechtsstatus 

die Forderungen von Lesben und SchV.:Ulen modelliert sind. Die Opposi­

tion von hetero/homo bleibt also intakt, ja sie ist geradezu die Vorausset­

zung, um als Lesben und Schwule Rechte fordern zu können. 

Lesben und Schwule als Kollektivität existieren jedoch nicht, wie Alan 

Sinfield (1994) betont, weil Homosexualität eine natürliche Differenz ist, 

die aufgrund irrationaler Vorurteile stigmatisiert wurde, sondern als Pro­

dukt von Debatten über das, was sozial tolerabel und was intolerabel ist. 

Homosexualität ist eine Katagorie, die nur in Relation zu normativer 

Heterosexualität existiert. Sie kann nicht gleich sein mit Heterosexualität, 

da sie notwendig ist als Opposition zu ihr: ,,The trick is to have us here but 

disgraceful" (189). Die mit dem Recht auch verknüpfte Hoffnung, durch 

Aufklärung Homosexualität zu entstigmatisieren und zu normalisieren, 

verkennt also gerade den Status von Homosexualität als ein für die Her· 

stellung moralischer Ordnung von Gesellschaften notwendiges Feld. 



Rechtsdiskurse sind also nicht r<ur Orte der Konstitution und Konsoli­

dierung dessen, wer als Rechtssubjekt zählt. In den Arenen von 

„Geschlecht" und „Sexualität" konstituieren und regulieren sie auch, was 

moralisch wertvoll ist, was als nor~al gilt und rechtlichen Schutzes würc 

dig ist. Die Forderung nach gleichen Rechten für Lesben und Schwule, die 

lediglich den Einschluß in bereits etablierte Rechte zum Ziel hat, bestätigt 

mithin die Normalität institutionalisierter Heterosexualität als natürliche 

Kondition-der Mehrheit. Sie versagt daher bei der Aufgabe, deren Legiti­

mität in Frage zu stellen. Der Schwerpunkt für die Begründung von Rech­

ten liegt auf einem wie auch immer definierten „Persönlichkeitsmerkmal" 

und nicht auf sozialen Strukturen und Ungleichheitsverhältnissen, wes­

halb z.B. feministische Analysen in lesbisch-schwulen Rechtspolitiken 

Weitgehend marginalisiert sind. Rechte werden dagegen verfolgt, als ob 

Gleichheit für Lesben und Schwule innerhalb der existierenden sozialen 

Ordnung realisiert werden könnte, ohne daß dafür zunächst das hetero­

sexuelle Privileg dezentriert werden müßte. Die Fokussierung auf gleiche 

Rechte verfehlt den Punkt, daß Homosexualität unvermeidlich reguliert 

und stigmatisiert werden wird, während Heterosexualität seine privile­

gierte Position als unhimerfragte, institutionalisierte kulturelle Norm 

behält (vgl. Rahman;Jackson 1997). 
Abschließend eine letzte Dimension der Paradoxien einer Politik der 

Rechte, die noch einmal die These der doppelten Funktion von Recht, zu 

schützen und zu disziplinieren, ins Visier nimmt: Lesben und Schwule 

gehören zu jenen, die historisch vom Staat als nicht-dazugehörend klassi­

fiziert wurden, also ohne Rechtsansprüche sind, bzw. als personifiziertes 

Unrecht konstituiert wurden, wie durch den § 175. Sie verkörpern the un­

Jinished business of modern democracy (Kaplan 1997 ). In den gegenwärtigen 
B·· 

urgerlnnenrecht-Begehren von Lesben und Schwulen werden das Gesetz 

und der Staat dagegen als „ziviles Schild" entworfen, als angemessene 

Beschützer gegen soziale Verletzung. Die Macht staatlicher Apparate und 
B„ k . 

uro rat1en, selbst zu verletzen, ja Lesben und Schwule allererst als wel-

che, die legitim sozial verletzt werden dürfen, entworfen zu haben, bleibt 
~d • 3 er eigenen Wendung an den Staat außen vor. Der Versuch, soziale Ver-

letzungen zu illegalisieren, legitimiert den Staat als machtvollen Beschüt­

zer gegen diese Verletzungen und entwirft die verletzten Individuen als 

Welche, die solchen Schutzes bedürfen. Das heißt nicht, daß Diskriminie­

rung und Belästigung nicht verletzend sind, im Gegenteil, gerade weil die-
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se Phänomene komplexe Orte politischer und historischer Macht sind, 

sind die Versuche, sie rechtlich zu verhandeln, so problematisch. Übergeben 

wir soziale Verletzungen dem Gesetz zur Lösung, besteht im~er die 
Gefahr, daß politisches Terrain zugunsten von moralischem und juridi­

schem aufgegeben wird. Was dann in Zukunft als Verletzung gelten und 

wie darüber verhandelt und gesprochen werden kann, ist der Autorität 

juridischer Diskurse überantwortet und tendenziell der politischen Neu­

verhandlung entzogen. 

Selten reflektiert wird in der Artikulation der Rechtsansprüche von Les­

ben und Schwulen das Begehren des Staates, seine Bevölkerung zu kennen 

- Voraussetzung, um sie regieren zu können. Dieses Begehren befriedigt 

der Staat durch eine Vielzahl individualisierender Machttechniken, ,.wel­

che das Individuum in Kategorien einteilt, ihm seine Individualität auf­

prägt, es an seine Identität fesselt, ihm ein Gesetz1der Wahrheit auferlegt, 

das es anerkennen muß und das andere in ihm anerkennen müssen" (Fou­

cault 1987: 246). Die Ausdehnung existierender legaler Kategorien auf 

neue Identitäten anerkennt diese also nicht nur, sie werden durch jene 

Rechtskategorien auch neu reguliert und konstituiert, sie sind eine der 

Strategien des Staates, um uns, wie Foucault es salopp formulierte, .,in den 

Griff zu bekommen" (ebd.: 259). 

Rechte befreien uns also nicht nur dazu, anerkannt und geschützt so 

zu leben, wie wir wollen, sie vermehren womöglich unweigerlich die 

Macht des Staates und seiner verschiedenen regulierenden und norma­

lisierenden Diskurse zu Lasten genau dieser Freiheit. Wenn, wie Fou­

cault argumentiert, .,die Macht des Staates eine zugleich individualisie­

rende und totalisierende Form der Macht ist" (ebd.: 248), d.h., wenn die 

totalisierenden Artikulationen von Identität (die Lesben und Schwulen) 

im Juridischen konvergieren mit den individualistischen Effekten von 

Recht - es individualisiert und kann auch nur individuell eingeklagt 

werden -, bekräftigen dann nicht die progressiven Anstrengungen, 

Gerechtigkeit in der Form von legaler Anerkennung von Identitäten zu 

erlangen, die politische Kontur von Unterwerfung, statt sie wirkungsvoll 

in Frage zu stellen? Die Gefahr besteht daher, daß wir im Namen von 

Gerechtigkeit diejenigen Artikulationen von Identität und deren Verlet­

zungen im Recht zementieren, die wir doch einst zu überwinden ange­

treten waren. 



Von einer Politik der Rechte 
zur Rechtspolitik der Freiheit 
Wenn also Rechte komplexer und widersprüchlicher sind, als es ihre 

meist eindeutig scheinenden Formulierungen vermuten lassen, sie 

zugleich als Grenze und als Zugang, als Anspruch und Schutz und als 

Mystifikation von Herrschaft dienen, welchen Platz sollte dann das Recht 

in unseren politischen Kämpfen einnehmen? Entscheidend scheint mir, 

daß wir di'(Sphäre des Rechts nicht verwechseln mit der Sphäre des Poli­

tischen; und daß wir Rechte verstehen als Instrumente politischen Han­

delns, die selbst machtvolle und widersprüchliche Wirklichkeiten erzeu­

gen. Rechte sind nicht dasselbe wie Gleichheit, rechtliche Anerkennung 

ist nicht dasselbe wie Emanzipation. Rechte sind nur dann ein Geländer, 

das uns absichert gegen Schmähung, Verletzung und Ausgrenzung, wenn 

Wir auch politisch um und für ihr Innenleben ringen. Und das bedeutet 

auch, nicht alles unbesehen haben zu wollen, was „Vater Staat" offeriert, 

ebenso wie uns kritisch mit den durch Recht erzeugten Wirklichkeiten 

von Ein- und Ausschluß - auch über unsere Communities hinaus - aus­

einanderzusetzen. 

Eine Politik der Rechte ließe sich in diesem Rahmen als „Rechtspolitik 

der Freiheit" reformulieren. Rechte selbst sind nicht Freiheit, sie sind der 

Garant für eine Erweiterung von Freiheit. Und das würde zuerst bedeu-

ten, daß wir uns von der Hoffnung und dem zwar verständlichen, aber 

politisch naiven Wunsch verabschieden, daß der Staat, seine Institutio-

nen und seine Bürokratie, uns vor homophober Verletzung und Diskri­

minierung wirkungsvoll schützen kann. Karl Marx hat in seiner Erörte­

rung der „jüdischen Frage" bereits vor 150 Jahren konstatiert, daß die 

demokratisierende Kraft von Rechtsdiskursen nicht in der Fähigkeit des 

Rechts liegt, partikulare Identitäten zu schützen, sondern vielmehr in der 

Fähigkeit, ein Ideal der Gleichheit von Personen qua ihres Person-Seins, 

unabhängig von ihren Partikularitäten, zu entwerfen, auf das dann alle 

rekurrieren können. Wenn die rechtspolitische Alternative heißt, entwe-

der als Lesben und Schwule Bürgerin zu sein oder aber als Bürgerin frei 

zu sein, was immer man sein möchte, eben auch lesbisch oder s~wul, 

dann kann die Antwort nur im Sinne der Erweiterung von Freiheit - ver- •. 
standen als Entunterwerfung - zugunsten von letzterem ausfallen. Die 

Praxis der Freiheit bedarf rechtlicher Garantien, aber das Recht kann 

inhaltlich nicht fixieren, wie unsere Freiheit auszusehen hat - und diese 
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süße Last, unsere Geschichte und unsere Geschichten selbst zu machen, 

sollten wir uns nicht nehmen lassen. Die Richtschnur für eine solche Pra• 

xis der Freiheit finden wir schon bei Thukydides, dem antiken Begründer 

der politischen Geschichtsschreibung: .,Man muß sich entscheiden: sich 

zurücklehnen oder frei sein." 

1 Vgl. Das Schweigen brechen. Menschenrechtsverletzungen aufgrund sexueller Orientie­
rung. Wolfgang Dinkelberg, Eva Gundermann, Kerstin Hanenkamp, Claudia 
Koltzenburg (amnesty international) (Hg.). Berlin 1999. 

2 Die US-amerikanische Variante einer Politik des Überwachens und Strufens (Fou· 
cault 1976 ), der stetige Ausbau eines rassistisch motivierten polizei· und straf­
rechtlichen Netzes (drug-net) für diesen „Rand" der Gesellschaft ist hierfür 
wohl das abschreckende Modell der Zukunft. Vgl. hierzu Loic Wacquam: In dm 
USA wird die Armut bekämpft, indem man sie kriminalisiert. In: LeMonde Diplomati­
que, 8.Juli 1998, S. 8-9. 

3 Vgl. hierzu insbesondere Brown: Rights and Losses. In: a. a. 0., 1995, S. 96-134. 
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